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Ferrera, im November 2025 

GEMEINDE FERRERA 
ORIENTIERUNG ÜBER DIE TRINKWASSERQUALITÄT 2025 

 

Die Qualität unseres Trinkwassers wird durch das Amt für Lebensmittelsicherheit regel-

mässig analysiert. 

 

Alle Proben entsprachen, soweit untersucht, den chemischen und mikrobiologischen 

Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung. 

 

Gesamthärte: Bezeichnung: 

Ausserferrera Dorf 6.79 °fH sehr weich 

Camping Magic Wood 12.2 °fH weich 

Innerferrera Dorf 4.58 °fH sehr weich 

Starlera 18.01 °fH weich 

Cresta Ferrera 12.3 °fH  weich 

 

Nitratgehalt: 

Ausserferrera Dorf 2.6 mg/L Anforderung max. 40 mg/L 

Camping Magic Wood < 2 mg/L Anforderung max. 40 mg/L 

Innerferrera Dorf < 2 mg/L Anforderung max. 40 mg/L 

Starlera < 2 mg/L Anforderung max. 40 mg/L 

Cresta Ferrera < 2 mg/L Anforderung max. 40 mg/L 

 

Herkunft des Wassers: 

Im Dorf Ausserferrera sowie Cresta trinken wir reines, unbehandeltes Quellwasser.     

Im Wasser der Quellen Tscheppa 1 und 2 (Ausserferrera) ist ein leicht erhöhten Radon 

Wert vorhanden. Die Massnahmen zur Behebung des Problems gestalten sich etwas 

schwierig wir sind jedoch stetig daran das Problem zu Beheben. 

 

Im Dorf Innerferrera wird das Wasser der Quellen Spunda 1,2 und 3 durch eine UV-

Anlage behandelt. Das Wasser der Quelle Aua Nera (Emet) wird unbehandelt 

Abgegeben. 

 

In Starlera wird da Quellwasser nicht behandelt abgegeben, bei der zu Speisung von 

Bachwasser wird es durch die UV-Anlage behandelt. Die tolerierte Bachwasserein-

speisung ist bei Trockenheit notwendig. Sobald Bachwasser zur Trinkwasserversorgung 

genutzt wird, wird empfohlen zum sicheren Konsum das Wasser abzukochen. Die 

Information erfolgt über den Newsletter der Gemeindehomepage und wird am 

öffentlichen Brunnen in Starlera dementsprechend gekennzeichnet. 

 

Weitere Auskünfte: 

Gemeindekanzlei Ferrera, 7444 Ausserferrera, Tel. 081 661 15 85 

mailto:kanzlei@ferrera.ch

